
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Was man ernst meint, sagt man am besten im Spaß. 
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 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich  
 für die Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2024 = 3,62 % 
 1.7. – 31.12.2023 = 3,12 % 
 1.1. – 30.6.2023 = 1,62 % 
 1.7.2016 – 31.12.2022 = - 0,88 % 

 
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 

https://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 
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1. Das Vierte Bürokratieentlastungsgesetz soll kommen – die Kernpunkte  
 
Das Bundeskabinett hat am 13.3.2024 den Regierungsentwurf für ein Viertes 
Bürokratieentlastungsgesetz beschlossen. Der Zeitpunkt der Verabschiedung im Bundestag 
sowie die Zustimmung des Bundesrates sind noch offen. 
 
In Planung sind eine Reihe von Maßnahmen, deren Schwerpunkte folgenden Bereichen 
zuzuordnen sind, wobei hier auf zwei exemplarisch eingegangen werden soll: 
 
· Verkürzung der Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege im Handels- und  

Steuerrecht 
· verschiedene Maßnahmen zur Förderung des digitalen Wandels 
 
Änderungen mit steuerlichem Bezug soll es – ohne Anspruch auf Vollständigkeit – wie folgt 
geben:  
 
Die derzeit noch geltende Aufbewahrungsfrist für Buchungsbelege von 10 Jahren soll auf 8 Jahre 
verkürzt werden. Die umsatzsteuerliche Frist zur Aufbewahrung von Rechnungen wird ebenfalls 
auf 8 Jahre angepasst. Es ist damit zu rechnen, dass die Regelungen am Tag nach der 
Verkündung des Gesetzes in Kraft treten, wobei die Verkürzung analog zum 
Wachstumschancengesetz nur für Neufälle gelten wird und nicht für bereits bestehende 
Aufbewahrungsfristen. 
 
Achtung: In vielen Einzelfällen können trotzdem längere Aufbewahrungsfristen gelten, z.B. bei 
vorläufiger Steuerfestsetzung, einer begonnenen Außenprüfung oder steuerstraf- und 
bußgeldrechtlichen Ermittlungen, von denen der Betroffene Kenntnis hat. Hieran wird sich nach 
derzeitigem Sachstand nichts ändern. Die Vernichtung von Buchungsbelegen und sonstigen 
Unterlagen im geschäftlichen Verkehr sollte nur nach Rücksprache mit dem steuerlichen Berater 
erfolgen. 
 
Dem digitalen Wandel soll dadurch Rechnung getragen werden, dass dort, wo bislang das 
Schriftformerfordernis gilt (eigenhändige Unterschrift), künftig die Textform (E-Mail etc.) 
ausreichen soll. Änderungen dazu soll es im Gewerbevertragsmietrecht, Vereinsrecht, 
Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht sowie im Berufsrecht der rechts- und steuerberatenden 
Berufe geben. Diese Aufzählung ist nicht abschließend. 
 
Für Unternehmen mit einer Umsatzsteuerschuld von über 9.000 € pro Jahr (bislang 7.500 € pro 
Jahr) soll sich der Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuervoranmeldung von 
quartalsweise auf monatlich ändern und ab dem auf die Verkündung folgenden Quartal gelten. 
 
Für Wiederverkäufer, welche die Differenzbesteuerung anwenden (Versteuerung der Differenz 
zwischen Einkaufs- und Verkaufspreis), ist eine Anhebung der Bagatellgrenze auf 750 € geplant 
(bislang 500 €). 
 
 
2.  Wegfall der „Fünftelregelung“ – was dies für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 

bedeutet  
 
Im Rahmen des sog. Wachstumschancengesetzes wurde als Maßnahme des Bürokratieabbaus 
für Unternehmen auch der Wegfall der sog. „Fünftelregelung“ beschlossen. 
 
Bisher waren besondere Arbeitslöhne, die z.B. für mehrere Jahre geballt in einem Betrag 
abgerechnet wurden oder zu zahlende Abfindungen bereits im Rahmen der Durchführung des 



 

Lohnsteuerabzugsverfahrens von einer Tarifermäßigung begünstigt. Der Arbeitnehmer bekam 
also netto mehr ausgezahlt als ihm nach seinen Lohnsteuerabzugsmerkmalen eigentlich für den 
Monat der Abrechnung zustünde. Der Arbeitnehmer war in einem solchen Fall jedoch 
verpflichtet, eine Einkommensteuererklärung für das Jahr abzugeben. In der 
Lohnsteuerbescheinigung waren solche Beträge gesondert ausgewiesen und dies wird auch 
künftig so bleiben. 
 
Diese Tarifermäßigung im Lohnsteuerabzugsverfahren durchzuführen entfällt ab dem 
Veranlagungsjahr 2025 für Arbeitgeber. Das bedeutet, dass Arbeitnehmer in den vorgenannten 
Konstellationen zukünftig einen höheren steuerlichen Abzug haben werden. Sie können sich aber 
zuviel gezahlte Lohnsteuer im Rahmen der einkommensteuerlichen Veranlagung durch Abgabe 
einer Einkommensteuererklärung vom Finanzamt zurückholen. 
 
Achtung: Arbeitnehmer müssen künftig also von sich aus tätig werden. Ansonsten kann viel 
Geld beim Finanzamt verbleiben, welches dem Arbeitnehmer zusteht. Hierauf sollten 
Arbeitgeber ihre Arbeitnehmer hinweisen. Vor der Vereinbarung von Abfindungen sollte künftig 
nicht nur rechtlicher, sondern auch steuerlicher Rat eingeholt werden. 
 
 
3. Zu den Anforderungen an ein ordnungsgemäßes elektronisches Fahrtenbuch   
 
Die unentgeltliche oder verbilligte Überlassung eines PKW durch einen Arbeitgeber an 
angestellte Geschäftsführer oder Mitarbeiter auch zu privaten Zwecken führt beim Nutzenden zu 
einem sog. geldwerten Vorteil. Der Begünstigte erspart sich Aufwendungen, die er durch 
Anschaffung und Unterhaltung eines Fahrzeugs ansonsten hätte. Daher wird das Gehalt bzw. 
der Lohn des Mitarbeiters fiktiv um den Nutzungsvorteil erhöht, mit der Folge, dass höhere 
Einkommensteuer sowie ggf. höhere Sozialversicherungsbeiträge, Kirchensteuer und 
Solidaritätszuschlag vom Mitarbeiter zu zahlen sind. 
 
Die Berechnung des geldwerten Vorteils erfolgt oft über die sog. Vereinfachungsregel.  Hierbei 
hängt die Bemessungsgrundlage vom Bruttolistenpreis ab und davon, ob ein Elektrofahrzeug 
oder eines mit Verbrennungsmotor zur Verfügung gestellt wird. 
 
Wird von der Vereinfachungsregel Gebrauch gemacht, muss keine Aufzeichnung über die 
einzelnen Fahrten mit dem Fahrzeug erfolgen; bei hohen Bruttolistenpreisen oder geringer 
privater Fahrzeugnutzung kann dies sehr kostspielig werden. 
 
Alternativ kann ein Fahrtenbuch geführt werden, in dem alle Fahrten dokumentiert werden 
müssen, was sich wirtschaftlich lohnen kann. Entscheiden sich Unternehmen und Mitarbeiter für 
die Aufzeichnung, werden die Kosten für das Fahrzeug entsprechend der betrieblich und privat 
veranlassten Fahrten nach Kilometern aufgeteilt und dem Mitarbeiter die Kosten der privat 
veranlassten Fahrten einschließlich eines Zuschlags für die Wege zwischen Wohnung und 
Arbeitsstätte als geldwerter Vorteil zugerechnet. Das Risiko eines nicht ordnungsgemäß 
geführten Fahrtenbuchs liegt beim Unternehmen bzw. beim nutzenden Mitarbeiter.  
 
Zunehmend werden elektronische Fahrtenbücher geführt. Das Finanzgericht Düsseldorf hat mit 
Urteil vom 24.11.2023 (3 K 1887/22 H(L)) erneut festgestellt, dass Eintragungen nicht erst Tage 
oder Wochen nach den Fahrten erfolgen dürfen, auch nicht auf Notizzetteln, von denen dann 
erst später eine Übertragung in ein manuelles oder elektronisches Fahrtenbuch erfolgt. 
 
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch Beschluss vom 12.1.2024 (XI B 37/23) erneut bestätigt, 
dass eine Datei, in der die Inhalte von handschriftlich festgehaltenen Fahrten eingetragen werden, 



 

nur dann ein elektronisches Fahrtenbuch darstellt, wenn nachträgliche Veränderungen direkt in 
der Datei einschließlich Datum und Uhrzeit ersichtlich sind. 
Achtung: Eine einfache Word- oder Excel-Datei würde demnach nicht ausreichen. 
 
 
4. Rückzahlung von Fortbildungskosten 
 
In einem vor dem Bundesarbeitsgericht verhandelten Fall war eine Frau in einem Steuerbüro 
vom 1.4.2014 bis zum 30.6.2020 als Buchhalterin tätig. Ende 2017 schlossen sie und ihr 
Arbeitgeber einen Fortbildungsvertrag mit u.a. folgendem Inhalt: Die Arbeitnehmerin nimmt in 
der Zeit vom 1.8.2017 bis 31.3.2019 an Fortbildungsmaßnahmen (Lehrgang zur Vorbereitung 
auf die Steuerberaterprüfung 2018/2019) teil, die auf den Erwerb des Berufsexamens 
Steuerberater vorbereiten. Die Förderung soll insgesamt bis zu 10.000 € betragen. Das in 
Anspruch genommene Förderbudget sollte u.a. zurückzuzahlen sein, wenn die Angestellte das 
Examen wiederholt nicht ablegt. Sie trat weder 2018 noch 2019 und 2020 zum Examen an und 
kündigte mit Schreiben vom 14.5.2020 das Arbeitsverhältnis zum 30.6.2020. Der Arbeitgeber 
verlangte die Rückzahlung der ausgelegten Fortbildungskosten. 
 
Einzelvertragliche Vereinbarungen, nach denen sich ein Arbeitnehmer an den Kosten einer vom 
Arbeitgeber finanzierten Ausbildung zu beteiligen hat, soweit er die Fortbildung nicht beendet, 
sind grundsätzlich zulässig. Sie benachteiligen den Arbeitnehmer nicht generell unangemessen. 
Es ist jedoch nicht zulässig, die Rückzahlungspflicht schlechthin an das wiederholte 
Nichtablegen der angestrebten Prüfung zu knüpfen, ohne die Gründe dafür zu betrachten. Es 
müssen jedenfalls praktisch relevante Fallkonstellationen, in denen die Gründe für die 
Nichtablegung der Prüfung nicht in der Verantwortungssphäre des Arbeitnehmers liegen, von 
der Rückzahlungspflicht ausgenommen werden. 
 
Die Rückzahlungspflicht sollte unabhängig von den Gründen, aus denen der Arbeitnehmer die 
Eigenkündigung ausspricht, eintreten. Die Vereinbarung sah damit auch eine Rückzahlung in 
Fällen vor, in denen der Arbeitnehmer das Examen deshalb wiederholt nicht ablegt, weil ihm die 
Fortführung des Arbeitsverhältnisses aufgrund eines arbeitgeberseitigen Fehlverhaltens nicht 
mehr zumutbar ist und er es deshalb beendet. Es ist unangemessen, dem Arbeitnehmer auch 
für diesen Fall eine Rückzahlungsverpflichtung aufzuerlegen.  
 
Die BAG-Richter kamen zu der Entscheidung, dass der Arbeitgeber keinen Anspruch auf 
Rückzahlung der ausgelegten Fortbildungskosten hatte. Sie benachteiligte den Arbeitnehmer 
entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen und war damit unwirksam. 
 
 
5. Sozialversicherungspflicht – Vertrag mit Ein-Personen-Kapitalgesellschaft 
 
Das Bundessozialgericht (BSG) hatte in drei Verfahren, in denen die natürlichen Personen 
alleinige Gesellschafter und Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften 
(Unternehmergesellschaft <UG> und Gesellschaft mit beschränkter Haftung <GmbH>) waren. 
Mit diesen Kapitalgesellschaften schlossen Dritte Verträge über die Erbringung von 
Dienstleistungen. In zwei Verfahren ging es um Pflegedienstleistungen im stationären Bereich 
eines Krankenhauses, im dritten Fall um eine beratende Tätigkeit. Tatsächlich erbracht wurden 
die Tätigkeiten ausschließlich von den natürlichen Personen. Die Deutsche Rentenversicherung 
Bund stellte in allen Fällen Versicherungspflicht aufgrund von Beschäftigung fest. 
 
In allen drei Verfahren stellte das BSG klar, dass eine natürliche Person 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein kann, auch wenn die Verträge ausschließlich 
zwischen dem Auftraggeber und einer Kapitalgesellschaft bestehen, in der diese Person 



 

alleiniger Geschäftsführer und Gesellschafter ist. Entscheidend ist, ob die Tätigkeit dieser Person 
insgesamt als abhängige Beschäftigung eingestuft wird. Das Vorliegen eines solchen 
Arbeitsverhältnisses hängt daher nicht allein von der vertraglichen Gestaltung ab, sondern 
davon, wie die Arbeit tatsächlich ausgeübt wird. 
 

  
  
 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: 
Basiszinssatz + 5 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozentpunkte 
zzgl. 40 € Pauschale 

  
 

 Verbraucherpreisindex 
 (2020 = 100) 

2024:  April = 119,2; März = 118,6; Februar = 118,1; Januar = 117,6 
2023:  Dezember = 117,4; November = 117,3; Oktober = 117,8;  
September = 117,8; August = 117,5; Juli = 117,1; Juni = 116,8; 
Mai = 116,5 
 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter:  
https://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 

  
  

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
 

https://www.destatis.de

